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Liegenschaftspolitik der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Vorbemerkung der Fragesteller 
Mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist der Bund einer der 
größten Immobilieneigentümer in Deutschland. Seit Jahren sorgt nach Ansicht 
der Fragesteller die Liegenschaftspolitik der BImA für Diskussionen. Denn 
anstatt den öffentlichen Bestand dafür zu nutzen, dämpfend auf die Mietpreis
entwicklung und Grundstückspreisentwicklung in den Städten und Kommu
nen einzuwirken, hat der Bund in den vergangenen Jahren die meisten seiner 
Liegenschaften und Wohnungen zum Höchstpreis verkauft (vgl. Handelsblatt: 
„Immobilien-Anstalt verkauft vor allem an privat", 9. August 2019). 

Allein in der letzten Legislaturperiode (2013 bis 2017) hat die BImA rund 
20 Prozent ihres Wohnungsbestandes verkauft (ca. 5 600 Liegenschaften mit 
rund 7 000 Wohnungen) und damit rund 1,5 Mrd. Euro eingenommen. 46 Pro
zent aller verkauften Wohnungen und 93 Prozent aller für den Wohnungsbau 
geeigneten Liegenschaften wurden zum Höchstpreis privatisiert (vgl. Bundes
tagsdrucksachen 18/13263 und 18/13583). Auch hausintern sorgte der Kurs 
der BImA für Kritik. Im Bereich Facility-Management beklagte der Hauptper
sonalrat der BImA in einem dem Rechnungsprüfungsausschuss zugeleiteten 
Brief vom 15. Juni 2018 mangelnde Wertschätzung und hohen Druck auf die 
Angestellten. Ein „Brandbrief von BImA-Angestellten warf dem Manage
ment darüber hinaus Missmanagement und das Herunterwirtschaften der Be
hörde vor. Aktuell wird die Leitung für Facility-Management und Neubau bei 
der BImA neu ausgeschrieben. 

Mit Emführung und Verschärfung der Verbilligungsrichtlinie für die Abgabe 
von Grundstücken u. a. für den sozialen Wohnungsbau sowie mit dem kürzli
chen Haushaltsvermerk für die Festlegung von Mietpreisen für BlmA-
Wohnungen, ist zwar eine Kurskorrektur festzustellen. Doch noch immer wer
den nach Ansicht der Fragesteller zu wenige Grundstücke und Liegenschaften 
an Kommunen und Städte abgegeben, um einen spürbaren Beitrag zur sozia
len Wohnraumversorgung zu leisten. 
Viele der bundeseigenen Wohnungen befinden sich in Großstädten mit stark 
steigenden Mietpreisen und Grundstückspreisen. Häufig vermietet die BImA 
auch dort zu nach Ansicht der Fragesteller überzogenen Konditionen und er
höht regelmäßig die Mietpreise. Die BImA als öffentliches Immobilienunter
nehmen trägt eigentlich eine besondere Verantwortung. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 1. April 2020 
übermittelt. 
Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 


